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Berichtigung 
Betr.: Anlage zu § 1 Abs. 1 BPO: Fächerspezifische 
Bestimmungen für das Fach Romanische Kulturen: 
Sprache, Literatur, Geschichte vom 1. Oktober 2008 
(Verkündungsblatt der Universität Bielefeld - Amtli-
che Bekanntmachungen - Jg. 37 Nr. 16 S. 299). 

 
1. Ziffer 6.1 Fachliche Basis (§ 8 Abs.1 Satz 1 BPO) muss lauten: 

„6.1  Fachliche Basis (§ 8 Abs. 1 Satz 1 BPO) 

Nr. Modul LP SWS 
Empfohle-

nes 
Fachsemester 

Einzelleistungen 
Voraussetzungen Benotet Unbenotet 

1 Sprachkompetenz 1 7 6 1-2  1 3   

2 Basismodul Romanistische Litera-
turwissenschaft 2 6 6 1-2  1   

3 Basismodul Romanistische 
Sprachwissenschaft 

7 6 1-2  1   

Zwischensumme: 20 18  3   
1 Es werden drei Fachrichtungen für das Modul angeboten: Spanisch, Französisch und Latein. Es ist diejenige Fach-

richtung zu wählen, für die die Zugangsvoraussetzungen vorliegen. Wird eine Fachrichtung gewählt, erfolgt damit 
zugleich die Festlegung auf das entsprechende Profil. 

2 Für das Modul werden zwei Fachrichtungen angeboten: Romanistische Literaturwissenschaft zu den spanisch- 
und französischsprachigen Literaturen sowie lateinische Literaturwissenschaft zur römischen Literatur. Es ist 
diejenige Fachrichtung zu wählen, für die die Zugangsvoraussetzungen vorliegen. 

3 Es handelt sich um eine modulbezogene Einzelleistung. 
 
2. Ziffer 6.2.3 Profil Latein muss lauten:

„6.2.3 Profil Latein 

Nr. Modul LP SWS 
Empfohlenes 

Fachsemester 
Einzelleistungen 

Voraussetzungen 
Benotet Unbenotet 

L1 
Sprachkompetenz Latein: Über-
setzungspraxis und Grundlagen-
wissen II 

6 4 3-4  1 1  Modul Nr. 1 

L2 
Die römische Literatur im litera-
turwissenschaftlichen Kontext 

7 4 3-6 3 1  Modul Nr. 2 

L3 
Profilmodul Romanistische 
Sprachwissenschaft 

6 4 3-6 3 1 1  Modul Nr. 3 

L4a Grundmodul Alte Geschichte 2 13 10 3-6 3 2   

L4b Hauptmodul Alte Geschichte 2 13 6 3-6 3 2   

 
Modul aus dem Erweiterungsbe-
reich 

8 4 5-6 1 0-1 4 siehe Erweite- 
rungsbereich 

Gesamtsumme: 60 40-44  9 0-1  

1 Es handelt sich um eine modulbezogene Einzelleistung. 
2 Studierende, die als Kernfach Geschichte gewählt haben, belegen Modul L4b, die übrigen Studierenden belegen Modul 

L4a. 
3 Es wird empfohlen, die jeweiligen Module innerhalb von 2 Semestern abzuschließen. 
4 Für die Erweiterungsmodule 5a, 5b und 5c sind eine benotete und eine unbenotete Einzelleistung, für die Erweiterungs-

module 5d, 5e, 5f und 5g ist jeweils nur eine benotete Einzelleistung zu erbringen. 
 
 


